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Strafanzeige gegen den 

Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring 

wegen Urkundenunterdrückung 
 

 

 

Einschreiben 

Staatsanwaltschaft Hamburg 
Gorch-Fock-Wall 15 
20355 Hamburg 

15.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erstatte ich eine förmliche Strafanzeige gegen den Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring vom 
Landgericht Hamburg wegen des von ihm seit 13 Monaten, seit Dezember 2019 bis jetzt Januar 2021, 
bewußt und gewollt begangenen jahrelangen Dauerdelikts der Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB): 

"Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine Urkunde 

..., welche ihm entweder überhaupt nicht oder nicht ausschließlich gehört, in der Absicht, 

einem anderen Nachteil zuzufügen, ... unterdrückt. ... Der Versuch ist strafbar." 

Aus dem unter "Präsident Dr. Marc Tully und die Verweigerung rechtlichen Gehörs" veröffentlichten 
Dokument (siehe unten Seiten 6-7 und http://www.chillingeffects.de/tully.pdf) ist ersichtlich, daß der 
verfassungsbeugende Präsident Dr. Marc Tully, die verfassungsbeugende Richterin Simone Käfer, die 
verfassungsbeugende Richterin Barbara Mittler, die verfassungsbeugende Richterin Pia Böert, der 
verfassungsbeugende Richter Julius Kemper und die verfassungsbeugende Richterin Dr. Saskia Erb 
mir rechtliches Gehör verweigern, indem sie mir die in Papierform vorliegende Urkunde vorenthalten. 

Wenn z.B. der als Strafrichter tätige Dr. Marc Tully einem Angeklagten die Anklageschrift vorenthält, 
um zu verhindern, daß sich der Angeklagte verteidigen kann, dann begeht er eine Verfassungsbeugung. 

Wenn z.B. die Hamburger Zivilrichterin Simone Käfer einem Beklagten die Klageschrift vorenthält, 
um zu verhindern, daß sich der Beklagte verteidigen kann, dann begeht sie eine Verfassungsbeugung. 

Eine Anzeige gegen Hamburger Richter ist aber sinnlos, weil Hamburger Staatsanwälte sich weigern, 
Hamburger Richter anzuklagen. Als Justizsenator Klaus Hardraht am 09.05.1995 eine Bronzetafel mit 
der Inschrift enthüllte: "Wir gedenken der Opfer, die durch Richter und Staatsanwälte der Hamburger 
Justiz entrechtet und zu Tode gebracht worden sind" (siehe Foto unten auf Seite 2), stellte er fest, daß 
"keiner, auch nicht einer der schuldbeladenen Richter und Staatsanwälte später verurteilt worden ist". 

Damals weigerte sich der StA-Behördenleiter Dr. Erwin Grosse, die Hamburger Richter anzuklagen. 
Heute weigert sich der StA-Behördenleiter Dr. Ralf Peter Anders, die Hamburger Richter anzuklagen. 

http://www.chillingeffects.de/tully.pdf
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Da die Hamburger Staatsanwälte ihre Richterkollegen selbst dann nicht anklagen, wenn durch sie 
"Opfer zu Tode gebracht worden sind", erstatte ich keine Anzeige gegen die Richter (siehe Seite 1), 
die zwecks Verfassungsbeugung die Zustellung der in Papierform vorliegenden Urkunde verweigern. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich Dr. Anders und seine 250 Staatsanwälte, die sich weigern, 
ihre Hamburger Richterkollegen anzuklagen, auch weigern, Hamburger Urkundsbeamte anzuklagen. 

Da die theoretische Möglichkeit besteht, daß Dr. Ralf Peter Anders und seine 250 Staatsanwälte bei 
dem Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring, der in bezug auf die in Papierform vorliegende Urkunde 
das Dauerdelikt der Urkundenunterdrückung begeht, eine Ausnahme machen und Anklage erheben, 
erstatte ich hier versuchsweise eine Strafanzeige gegen den Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring, 
obwohl vermutet wird, daß Dr. Ralf Peter Anders und seine 250 Staatsanwälte nicht nur die Straftaten 
der Hamburger Richter decken, sondern auch die Straftaten der anderen Hamburger Justizpersonen. 

Das Dokument "Der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring und die Verweigerung rechtlichen Gehörs" 
(siehe unten Seite 4 ff. und http://www.chillingeffects.de/tully2.pdf) belegt, daß der Urkundsbeamte 
Olaf Meyer-Dühring am 11.12.2019 eine in Papierform vorliegende Urkunde nachträglich gescannt hat 
(siehe Seite 5: "Scan-Datum: 11.12.2019 09:14:17"), dann die Scans in 3 riesige PDFs konvertiert 
und schließlich die 3 riesigen PDFs als 3 riesige Emails an meine private Email-Adresse gesandt hat. 

Am Tag danach am 12.12.2019 habe ich per Einschreiben die Richterin Simone Käfer aufgefordert, 
mir diese in Papierform vorliegende Urkunde in Papierform zuzustellen, und ergänzend geschrieben: 

http://www.chillingeffects.de/tully2.pdf
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"Bei dem wiederholten Versuch, die PDF-Binärdateien, die von der Justiz Hamburg stammen könnten, 
mit meinem alten PC von 2007 und mit Acrobat 2003 zu öffnen, ist mein PC wiederholt abgestürzt." 
(siehe unten Seite 6: DHL-Einschreiben vom 12.12.2019) 

Wenn man die 3. Email in demselben Schriftgrad ausdruckt, der unten auf Seite 14 benutzt wurde, 
dann umfaßt der Ausdruck der 3. Email exakt 1722 Seiten, womit sich drei Leitz-Ordner füllen lassen. 
Der Urkundenunterdrücker Olaf Meyer-Dühring soll selbst erklären, was diese 1722 Seiten beinhalten. 

Es kann dahinstehen, ob ich die 3 riesigen PDFs ausdrucken könnte, wenn ich als 73jähriger Rentner 
einen neuen PC, ein neues Windows und einen neuen Adobe Acrobat gegen viel Geld kaufen würde, 
denn ein Urkundsbeamter darf anstelle einer Urkunde in Papierform an die private Email-Adresse einer 
nicht anwaltlich vertretenen "Natur(al)partei" überhaupt keine Emails mit PDF-Binärdateien schicken, 
denn dem Urkundsbeamten ist es verboten, einer "Naturalpartei" elektronische Dokumente zu senden, 
wenn die "Naturpartei" der Übermittlung nicht ausdrücklich zugestimmt hat (§ 174 Abs. 3 ZPO) und 
wenn sie nicht ein dem Anwaltspostfach vergleichbares Postfach hat, denn dem Urkundsbeamten ist 
die Übermittlung elektronischer Dateien über unsichere Übermittlungswege verboten (§ 130a ZPO). 

"An die in Absatz 1 Genannten (= Anwälte, Notare) kann auch ein elektronisches Dokument zugestellt werden. 

Gleiches gilt für andere Verfahrensbeteiligte, wenn sie der Übermittlung elektronischer Dokumente 

ausdrücklich zugestimmt haben. Das Dokument ist auf einem sicheren Übermittlungsweg im Sinne 

des § 130a Absatz 4 zu übermitteln und gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu schützen. Die in Absatz 1 

Genannten haben einen sicheren Übermittlungsweg für die Zustellung elektronischer Dokumente zu eröffnen." 

(§ 174 Abs. 3 ZPO) 

Der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring ist verpflichtet, an meine Postanschrift die in Papierform 
vorliegende Urkunde vom 11.12.2019 zur Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 GG) zuzustellen. 
Solange der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring die Zustellung der Urkunde in Papierform verweigert, 
solange begeht der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring die Straftat der Urkundenunterdrückung. 

Da der Urkundsbeamte Meyer-Dühring nicht hochgradig schwachsinnig ist, sondern geistig fähig ist, 
die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen (siehe unten Seiten 8-13) zu verstehen, ist ihm bewußt, 
daß er seit Monaten das Dauerdelikt der Urkundenunterdrückung begeht, indem er mir seit Monaten 
die in Papierform vorliegende Urkunde vom 11.12.2019 zwecks Verweigerung rechtlichen Gehörs 
(Art. 103 GG) bewußt und gewollt vorenthält und damit diese Urkunde "unterdrückt" (§ 274 StGB).** 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Dieses Schreiben ist unter http://www.chillingeffects.de/tully3.pdf zum Download verfügbar. 
 
 
 
 
 
 
 
** Wenn die Urkunde vom 11.12.2019 wegen elektronischer Aktenführung nicht in Papierform vorgelegen hätte 

("Prozessakten werden ab dem 1. Januar 2026 elektronisch geführt", § 298a Abs. 1a ZPO, siehe unten Seite 10 ff.), 

hätte der Urkundsbeamte einen Ausdruck erstellen und dann diese Urkunde in Papierform an mich zustellen müssen. 

http://www.chillingeffects.de/tully3.pdf
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Der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring 

und die Verweigerung rechtlichen Gehörs 
 

Wir haben Anfang Dezember 2020. Vor exakt einem Jahr, am 11.12.2019, hat mir der Urkundsbeamte 
Olaf Meyer-Dühring, der seine Lebensaufgabe darin sieht, Bürgern unter Verstoß gegen Art. 103 GG 
rechtliches Gehör zu verweigern, unter Verstoß gegen das Grundgesetz und Verstoß gegen die ZPO 
von einem in Papierform vorliegenden Schriftsatz der Senfft-Abmahnanwälte zwecks Verweigerung 
rechtlichen Gehörs eine riesige PDF erzeugt und mir ungenehmigt per Email geschickt, weil er wußte, 
daß ich diese PDF nicht öffnen konnte. Die Zusendung des in Papierform vorliegenden Schriftsatzes 
verweigert Olaf Meyer-Dühring seit 12 Monaten. Aber auch die verfassungsbeugenden Richterinnen 
Simone Käfer usw. sowie der verfassungsbeugende LG-Präsident Dr. Marc Tully verweigern mir seit 
einem Jahr die Zusendung des in Papierform vorliegenden Schriftsatzes, wie man dem folgenden 
Schreiben vom 08.11.2020 an den Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring entnehmen kann: 

 

Landgericht Hamburg, Zivilkammer 24 
Urkundsbeamter JHS Olaf Meyer-Dühring 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 
 
 
324 O 546/19: Verfassungsbeugung durch Verweigerung rechtlichen Gehörs 

Sehr geehrter Herr Meyer-Dühring, 

die Tatsache, daß Sie selbst als Urkundsbeamter, die verfassungsbeugende Richterin Simone Käfer, 
die verfassungsbeugende Richterin Barbara Mittler, die verfassungsbeugende Richterin Pia Böert, der 
verfassungsbeugende Richter Julius Kemper und die verfassungsbeugende Richterin Dr. Saskia Erb 
und auch der verfassungsbeugende Präsident Dr. Marc Tully sich seit einem Jahr hartnäckig weigern, 
die besagten binären PDF-Dateien vom 11.12.2019 auszudrucken und mir in Papierform zu schicken, 
habe ich jetzt in einer abwärtskompatiblen PDF dokumentiert (http://www.chillingeffects.de/tully.pdf). 
Bitte leiten Sie den beigefügten Ausdruck der PDF-Datei Tully.pdf an Präsident Dr. Marc Tully weiter. 

Anlage: Ausdruck in Papierform der PDF-Datei Tully.pdf zwecks Gewährung rechtlichen Gehörs. 

 

Trotz meines Schreibens vom 08.11.2020 verweigerten der Urkundsbeamte und die Richter und auch 
LG-Präsident Dr. Marc Tully weiterhin die Zusendung des in Papierform vorliegenden Schriftsatzes. 
Als die Mitglieder des Richterwahlausschusses erfahren hatten, daß auch LG-Präsident Dr. Marc Tully 
unter Verstoß gegen das Grundgesetz vorsätzlich rechtliches Gehör verweigert, wurde Dr. Marc Tully 
von den Mitgliedern des Richterwahlausschusses am 18.11.2020 zum OLG-Präsidenten befördert. 

Da in Hamburg nicht nur die Gerichtspräsidenten, sondern auch die Richterinnen und Richter bewußt 
gegen die Verfassung verstoßen und vorsätzlich rechtliches Gehör verweigern, pflegen dort auch die 
Urkundsbeamten wie z.B. Olaf Meyer-Dühring bewußt und gewollt rechtliches Gehör zu verweigern. 

http://www.chillingeffects.de/tully.pdf
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Wie der Email-Header beweist, existierte der Schriftsatz der Senfft-Abmahnanwälte in Papierform: 

Von: LGSRVAD <LGSRVAD@lg.justiz.hamburg.de>=20 
Gesendet: Mittwoch, 11. Dezember 2019 09:14 
An: Meyer-D=FChring, Olaf <olaf.meyer-duehring@lg.justiz.hamburg.de> 
Betreff: Nachricht vom Kopierer aus ZJG Raum B332 
 
Diese E-Mail wurde gesendet von "ZJG-B332-R" (MP 3555). 
 
Scan-Datum: 11.12.2019 09:14:17 (+0100) 
R=FCckfragen an: lgsrvad@lg.justiz.hamburg.de 
 
Diese E-Mail wurde gesendet vom Kopierer aus dem ZJG Raum B332 
 
Diese E-Mail wurde vom Kopierer aus dem ZJG Raum B332 gesendet. 
 
--_002_fb15cc06f11b42a0b63aeba239dd141blgjustizhamburgde_ 
Content-Type: application/pdf; name="20191211091417192.pdf" 
Content-Description: 20191211091417192.pdf 
Content-Disposition: attachment; filename="20191211091417192.pdf"; 
size=1252503; creation-date="Wed, 11 Dec 2019 08:25:19 GMT"; 

Obwohl Olaf Meyer-Dühring aus der Akte 324 O 546/19 weiß, daß ich ausdrücklich verboten habe, 
mir Emails mit PDF-Binärdatei-Anlagen zu senden (http://www.chillingeffects.de/nabert.pdf, Seite 3) 
und ausdrücklich gefordert habe, Schreiben in Papierform zu senden, hat sich der Urkundsbeamte 
Olaf Meyer-Dühring vorsätzlich über dieses Verbot und auch vorsätzlich über die ZPO hinweggesetzt. 

Unter vorsätzlichem Verstoß gegen mein Verbot der Zusendung von Schreiben als PDF-Dateien hat 
der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring daher den bereits in Papierform vorliegenden Schriftsatz der 
Abmahnanwälte "vom Kopierer aus dem ZJG Raum B332" in riesige binäre PDFs umwandeln lassen 
und mir unter vorsätzlichem Verstoß gegen § 130 a ZPO "auf einem unsicheren Übermittlungsweg" 
(siehe Seite 8 ff.) an meine nicht öffentlich bekannte Email-Adresse gesandt, die der Urkundsbeamte 
Olaf Meyer-Dühring sich vorher wahrscheinlich von den Senfft-Abmahnanwälten hat mitteilen lassen, 
die ihm gesagt haben, daß ich mit meinem alten PC die heutigen PDF-Dateien gar nicht öffnen kann. 

Die Zusendung von PDF-Files statt des in Papierform vorliegenden Schriftsatzes war reine Schikane, 
denn die ZPO-Bestimmungen zu "elektronischen Dokumenten" (siehe Seite 8 ff.) gelten bekanntlich 
nicht für Privatpersonen, die nicht von gesetzwidrigen Urkundsbeamten gezwungen werden können, 
als Nicht-Anwälte ein "elektronisches Anwaltspostfach" als "sicheren Übermittlungsweg" einzurichten. 

Über die ZPO-Bestimmungen setzte sich der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring vorsätzlich hinweg. 
Sein Lebensziel besteht darin, rechtliches Gehör zu verweigern und gegen die ZPO zu verstoßen. 
Daher wird sich der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring lebenslang weigern, mir den Schriftsatz der 
Senfft-Abmahnanwälte in Papierform zuzusenden. Sein großes Vorbild ist Präsident Dr. Marc Tully, 
der sich ebenfalls lebenslang weigert, mir rechtliches Gehör zu gewähren, genauso wie die Richterin 
Simone Käfer, die Richterin Barbara Mittler, die Richterin Pia Böert, Richter Julius Kemper und die 
Richterin Dr. Saskia Erb, die mir den Schriftsatz der Senfft-Abmahnanwälte niemals zusenden werden, 
denn die Verfassungsbeugung durch Verweigerung des rechtlichen Gehörs ist für sie "völlig normal". 

 

http://www.chillingeffects.de/nabert.pdf
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Präsident Dr. Marc Tully und die 

Verweigerung rechtlichen Gehörs 

Vor einem Jahr, am 11.12.2019, hat mir ein "olaf.meyer-duehring" unverlangt und ohne eine vorherige 
Genehmigung und technische Absprache Emails mit riesigen binären PDF-Dateianlagen geschickt. 
Bei dem wiederholten Versuch, die PDF-Binärdateien mit meinem alten PC von 2007 und mit meinem 
alten Adobe Acrobat von 2003 zu öffnen, ist mein PC wiederholt abgestürzt. 

Da ich diese von "olaf.meyer-duehring" ungenehmigt zugesandten riesigen binären PDF-Dateien mit 
meinem alten PC nicht öffnen konnte, forderte ich die verfassungsbeugende Richterin Simone Käfer 
mit Einschreiben vom 12.12.2019 auf, zwecks Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß Art. 103 GG 
diese riesigen binären PDF-Dateien auszudrucken und mir in Papierform zu schicken. 

Sowohl die verfassungsbeugende Richterin Simone Käfer als auch die verfassungsbeugende 
Richterin Barbara Mittler, die verfassungsbeugende Richterin Pia Böert, der verfassungsbeugende 
Richter Julius Kemper und die verfassungsbeugende Richterin Dr. Saskia Erb verweigerten jedoch 
allesamt zwecks vorsätzlicher Verfassungsbeugung die Gewährung rechtlichen Gehörs in bezug auf 
die von "olaf.meyer-duehring" zugesandten riesigen PDF-Dateien, die auf meinem PC von 2007 und 
meinem Adobe Acrobat von 2003 wiederholt und jederzeit nachprüfbar zum Computerabsturz führten. 

Drei Monate später forderte ich Präsident Dr. Marc Tully auf, mir rechtliches Gehör zu gewähren, 
indem ich mit Einschreiben vom 11.03.2020 folgendes schrieb: 

 

In meinem DHL-Einschreiben vom 12.12.2019, also vor 3 Monaten, habe ich der rechtsbeugenden
Richterin Käfer mitgeteilt: 

Am 11.12.2019 habe ich Emails mit riesigen binären PDF-Dateianlagen erhalten von einem Absender 
"From:=?iso-8859-1?Q?Meyer-D=FChring=2C_Olaf?=<olaf.meyer-duehring@lg.justiz.hamburg.de>". 
Bei dem wiederholten Versuch, die PDF-Binärdateien, die von der Justiz Hamburg stammen könnten, 
mit meinem alten PC von 2007 und mit Acrobat 2003 zu öffnen, ist mein PC wiederholt abgestürzt. 

und die rechtsbeugende Richterin aufgefordert, mir diese riesigen PDF-Dateien auszudrucken und in 
Papierform zu schicken. 

Da sich die Richterin zwecks Verweigerung des rechtlichen Gehörs seit 3 Monaten vorsätzlich weigert, mir 

die PDF-Dateien in Papierform zu schicken, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir selbst die Dateien in 

Papierform zuschicken könnten, denn wie Sie als Gerichtspräsident selbst wissen, gilt Art. 103 Abs. 1 GG 

("rechtliches Gehör") auch für die Hamburger Gerichte. Wenn Ihre Richter rechtliches Gehör vorsätzlich 

verweigern, müssen Sie selbst dafür sorgen, daß Art. 103 GG befolgt wird. 

 
Aber auch Präsident Dr. Marc Tully von LG Hamburg verweigerte die Gewährung rechtlichen Gehörs. 
Inzwischen haben wir November 2020, und der verfassungsbeugende Präsident Dr. Marc Tully und 
seine verfassungsbeugenden Richterinnen und Richter verweigern mir immer noch rechtliches Gehör. 

Das Landgericht Hamburg ist also ein Gericht, dessen verfassungsbeugender Präsident Dr. Marc Tully 
und dessen verfassungsbeugende Richterinnen und Richter die Verfassung vorsätzlich beugen. 
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Email von "olaf.meyer-duehring" vom 11.12.2019 mit Anfang der binären PDF-Dateianlagen 
 
 
Return-Path: <olaf.meyer-duehring@lg.justiz.hamburg.de> 
Received: from mailin89.aul.t-online.de ([172.20.26.207]) 
 by ehead20a18.aul.t-online.de (Dovecot) with LMTP id 8gZiKHmp8F07xwAAi9524g; 
 Wed, 11 Dec 2019 09:31:53 +0100 
Received: from mx2.ondataport.de ([141.91.175.182]) by mailin89.aul.t-online.de 
 with (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 encrypted) 
 esmtp id 1iexPN-2C9gPI0; Wed, 11 Dec 2019 09:31:45 +0100 
Received: from mx2.ondataport.de (127.0.0.1) id hu2kmk0171s0 for <xxxxxxxxxxxxxxxx>; Wed, 11 Dec 2019 09:31:38 
+0100 (envelope-from <olaf.meyer-duehring@lg.justiz.hamburg.de>) 
Received: from ccms-out-hh.lclmspa020.dpaorvv.de ([10.61.127.10]) 
 by mx2.ondataport.de ([10.61.98.71]) (DP Antispam) 
 with ESMTPS (version=TLSv1 cipher=ECDHE-RSA-AES256-SHA bits=256/256) 
 id o201912110831380147187-24; Wed, 11 Dec 2019 09:31:38 +0100 
Received: from ccms-out-sbr.lclmspa020.dpaorvv.de (lclmspa020.dpaorvv.de [10.62.124.10]) 
 by ccms-out-hh.lclmspa020.dpaorvv.de (Postfix) with ESMTP id D11757C038 
 for <xxxxxxxxxxxxxxxx>; Wed, 11 Dec 2019 09:31:44 +0100 (CET) 
Received: from WCLMSPA074.dpaorvv.de (wclmspa074.dpaorvv.de [10.62.30.74]) 
 by ccms-out-sbr.lclmspa020.dpaorvv.de (Postfix) with ESMTPS id C11016602A 
 for <xxxxxxxxxxxxxxxx>; Wed, 11 Dec 2019 09:31:44 +0100 (CET) 
Received: from WCLMSPA089.dpaorvv.de (10.62.30.89) by WCLMSPA074.dpaorvv.de 
 (10.62.30.74) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.1.1847.3; Wed, 11 Dec 
 2019 09:31:44 +0100 
Received: from WCLMSPA089.dpaorvv.de ([fe80::ed21:9944:876f:15f]) by 
 WCLMSPA089.dpaorvv.de ([fe80::ed21:9944:876f:15f%5]) with mapi id 
 15.01.1847.003; Wed, 11 Dec 2019 09:31:44 +0100 
From: =?iso-8859-1?Q?Meyer-D=FChring=2C_Olaf?= 
 <olaf.meyer-duehring@lg.justiz.hamburg.de> 
To: "xxxxxxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxxxxxx> 
Subject: 324 O 546/19; Vfg. v. 10.12.2019 
Thread-Topic: 324 O 546/19; Vfg. v. 10.12.2019 
Thread-Index: AdWv/SSDPjpiP6hpRyCyRJlJn5rw5g== 
Date: Wed, 11 Dec 2019 08:31:44 +0000 
Message-ID: <fb15cc06f11b42a0b63aeba239dd141b@lg.justiz.hamburg.de> 
Accept-Language: de-DE, en-US 
Content-Language: de-DE 
X-MS-Has-Attach: yes 
X-MS-TNEF-Correlator: 
x-originating-ip: [10.63.255.25] 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="_002_fb15cc06f11b42a0b63aeba239dd141blgjustizhamburgde_" 
MIME-Version: 1.0 
X-Mlf-CnxnMgmt-Allow: 10.61.127.10 
X-Mlf-Version: 9.2.2.5291 
X-Mlf-License: BSVKCAP___ 
X-Mlf-UniqueId: o201912110831380147187 
X-TOI-SPAM: n;1;2019-12-11T08:31:53Z 
X-TOI-VIRUSSCAN: unchecked 
X-TOI-EXPURGATEID: 149288::1576053105-000010CF-09836814/0/0 
X-TOI-SPAMCLASS: CLEAN, NORMAL 
X-TOI-MSGID: 02c2de27-be39-47e7-bfe6-e01320bb3567 
X-ENVELOPE-TO: <xxxxxxxxxxxxxxxx> 
X-PMFLAGS: 570949824 0 1 PHGBZQYA.CNM  
 
--_002_fb15cc06f11b42a0b63aeba239dd141blgjustizhamburgde_ 
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
 
Guten Tag Herr xxxxx,=20 
anliegend erhalten Sie die Verf=FCgung vom 10.12.2019 nebst Anlage nur per = 
Mail zur Kenntnis und weiteren Veranlassung =FCbersandt. 
Wegen des Umfangs des Verf=FCgungsantrag ist der Anhang in 3 Mail aufgeteil= 
t. Dies ist Mail Nr. 1. 
 
Mit freundlichem Gru=DF 
Olaf Meyer-D=FChring, JHS 
 
-----Urspr=FCngliche Nachricht----- 
Von: LGSRVAD <LGSRVAD@lg.justiz.hamburg.de>=20 
Gesendet: Mittwoch, 11. Dezember 2019 09:14 
An: Meyer-D=FChring, Olaf <olaf.meyer-duehring@lg.justiz.hamburg.de> 
Betreff: Nachricht vom Kopierer aus ZJG Raum B332 
 
Diese E-Mail wurde gesendet von "ZJG-B332-R" (MP 3555). 
 
Scan-Datum: 11.12.2019 09:14:17 (+0100) 
R=FCckfragen an: lgsrvad@lg.justiz.hamburg.de 
 
Diese E-Mail wurde gesendet vom Kopierer aus dem ZJG Raum B332 
 
Diese E-Mail wurde vom Kopierer aus dem ZJG Raum B332 gesendet. 
 
--_002_fb15cc06f11b42a0b63aeba239dd141blgjustizhamburgde_ 
Content-Type: application/pdf; name="20191211091417192.pdf" 
Content-Description: 20191211091417192.pdf 
Content-Disposition: attachment; filename="20191211091417192.pdf"; 
size=1252503; creation-date="Wed, 11 Dec 2019 08:25:19 GMT"; 
modification-date="Wed, 11 Dec 2019 08:31:43 GMT" 
 
usw. usw. 
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Das "elektronische Dokument" in der Zivilprozessordnung im Jahr 2020 
 

"Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I 
S. 1781), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. November 2020 (BGBl. I S. 2466) geändert worden ist" 
(https://www.gesetze-im-internet.de/zpo) 

 

§ 130a Elektronisches Dokument 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen der Parteien sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der folgenden Absätze als elektronische Dokumente bei Gericht eingereicht werden. 

(2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung 
bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen. 

(3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 
Satz 1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden Schriftsätzen beigefügt sind. 

(4) Sichere Übermittlungswege sind 

1. der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne des 
§ 4 Absatz 1 Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des De-
Mail-Gesetzes bestätigen lässt, 

2. der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach nach § 31a der Bundesrechts-
anwaltsordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundlage errichteten elektronischen Postfach und der 
elektronischen Poststelle des Gerichts, 

3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer 
Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts und der elektronischen Poststelle des Gerichts; das 
Nähere regelt die Verordnung nach Absatz 2 Satz 2, 

4. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet 
sind. 

(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf der für den Empfang bestimmten Einrichtung des 
Gerichts gespeichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. 

(6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bearbeitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis 
auf die Unwirksamkeit des Eingangs und auf die geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. Das 
Dokument gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung eingegangen, sofern der Absender es unverzüglich in einer für das 
Gericht zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument 
inhaltlich übereinstimmt. 

 

§ 130b Gerichtliches elektronisches Dokument 

Soweit dieses Gesetz dem Richter, dem Rechtspfleger, dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder dem 
Gerichtsvollzieher die handschriftliche Unterzeichnung vorschreibt, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elektronisches 
Dokument, wenn die verantwortenden Personen am Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Der in Satz 1 genannten Form genügt auch ein elektronisches 
Dokument, in welches das handschriftlich unterzeichnete Schriftstück gemäß § 298a Absatz 2 übertragen worden ist. 

 

§ 130c Formulare; Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates elektronische Formulare einführen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass die in den Formularen 
enthaltenen Angaben ganz oder teilweise in strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind. Die Formulare sind auf 
einer in der Rechtsverordnung zu bestimmenden Kommunikationsplattform im Internet zur Nutzung bereitzustellen. Die 
Rechtsverordnung kann bestimmen, dass eine Identifikation des Formularverwenders abweichend von § 130a Absatz 3 auch 
durch Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, § 12 des eID-Karte-
Gesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen kann. 

 

§ 133 Abschriften 

(1) Die Parteien sollen den Schriftsätzen, die sie bei dem Gericht einreichen, die für die Zustellung erforderliche Zahl von 
Abschriften der Schriftsätze und deren Anlagen beifügen. Das gilt nicht für elektronisch übermittelte Dokumente sowie 
für Anlagen, die dem Gegner in Urschrift oder in Abschrift vorliegen. 

(2) Im Falle der Zustellung von Anwalt zu Anwalt (§ 195) haben die Parteien sofort nach der Zustellung eine für das 
Prozessgericht bestimmte Abschrift ihrer vorbereitenden Schriftsätze und der Anlagen bei dem Gericht einzureichen. 

 

§ 164 Protokollberichtigung 

(1) Unrichtigkeiten des Protokolls können jederzeit berichtigt werden. 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo


   

Strafanzeige gegen den Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring wegen Urkundenunterdrückung – Seite 9 von 14 

(2) Vor der Berichtigung sind die Parteien und, soweit es die in § 160 Abs. 3 Nr. 4 genannten Feststellungen betrifft, auch die 
anderen Beteiligten zu hören. 

(3) Die Berichtigung wird auf dem Protokoll vermerkt; dabei kann auf eine mit dem Protokoll zu verbindende Anlage verwiesen 
werden. Der Vermerk ist von dem Richter, der das Protokoll unterschrieben hat, oder von dem allein tätig gewesenen Richter, 
selbst wenn dieser an der Unterschrift verhindert war, und von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, soweit er zur 
Protokollführung zugezogen war, zu unterschreiben. 

(4) Erfolgt der Berichtigungsvermerk in der Form des § 130b, ist er in einem gesonderten elektronischen Dokument 
festzuhalten. Das Dokument ist mit dem Protokoll untrennbar zu verbinden. 

 

§ 169 Bescheinigung des Zeitpunktes der Zustellung; Beglaubigung 

(1) Die Geschäftsstelle bescheinigt auf Antrag den Zeitpunkt der Zustellung. 

(2) Die Beglaubigung der zuzustellenden Schriftstücke wird von der Geschäftsstelle vorgenommen. Dies gilt auch, soweit von 
einem Anwalt eingereichte Schriftstücke nicht bereits von diesem beglaubigt wurden. 

(3) Eine in Papierform zuzustellende Abschrift kann auch durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt werden. Anstelle der 
handschriftlichen Unterzeichnung ist die Abschrift mit dem Gerichtssiegel zu versehen. Dasselbe gilt, wenn eine Abschrift per 
Telekopie zugestellt wird. 

(4) Ein Schriftstück oder ein elektronisches Dokument kann in beglaubigter elektronischer Abschrift zugestellt wer-
den. Die Beglaubigung erfolgt mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. 

(5) Ein elektronisches Dokument kann ohne Beglaubigung elektronisch zugestellt werden, wenn es 

1. nach § 130a oder § 130b Satz 1 mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Personen 
versehen ist, 

2. nach § 130a auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht wurde und mit einem Authentizitäts- und Integritätsnachweis 
versehen ist oder 

3. nach Maßgabe des § 298a errichtet wurde und mit einem Übertragungsnachweis nach § 298a Absatz 2 Satz 3 oder 4 
versehen ist. 

 

§ 174 Zustellung gegen Empfangsbekenntnis oder automatisierte Eingangsbestätigung 

(1) Ein Schriftstück kann an einen Anwalt, einen Notar, einen Gerichtsvollzieher, einen Steuerberater oder an eine sonstige 
Person, bei der auf Grund ihres Berufes von einer erhöhten Zuverlässigkeit ausgegangen werden kann, eine Behörde, eine 
Körperschaft oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts gegen Empfangsbekenntnis zugestellt werden. 

(2) An die in Absatz 1 Genannten kann das Schriftstück auch durch Telekopie zugestellt werden. Die Übermittlung soll mit 
dem Hinweis "Zustellung gegen Empfangsbekenntnis" eingeleitet werden und die absendende Stelle, den Namen und die 
Anschrift des Zustellungsadressaten sowie den Namen des Justizbediensteten erkennen lassen, der das Dokument zur 
Übermittlung aufgegeben hat. 

(3) An die in Absatz 1 Genannten kann auch ein elektronisches Dokument zugestellt werden. Gleiches gilt für andere 
Verfahrensbeteiligte, wenn sie der Übermittlung elektronischer Dokumente ausdrücklich zugestimmt haben. 
Das Dokument ist auf einem sicheren Übermittlungsweg im Sinne des § 130a Absatz 4 zu übermitteln und gegen unbefugte 
Kenntnisnahme Dritter zu schützen. Die in Absatz 1 Genannten haben einen sicheren Übermittlungsweg für die Zustellung 
elektronischer Dokumente zu eröffnen. 

(4) Zum Nachweis der Zustellung nach den Absätzen 1 und 2 genügt das mit Datum und Unterschrift des Adressaten 
versehene Empfangsbekenntnis, das an das Gericht zurückzusenden ist. Das Empfangsbekenntnis kann schriftlich, durch 
Telekopie oder als elektronisches Dokument (§ 130a) zurückgesandt werden. Die Zustellung nach Absatz 3 wird durch 
ein elektronisches Empfangsbekenntnis nachgewiesen. Das elektronische Empfangsbekenntnis ist in 
strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln. Wird vom Gericht hierfür mit der Zustellung ein strukturierter Datensatz 
zur Verfügung gestellt, ist dieser zu nutzen. Andernfalls ist das elektronische Empfangsbekenntnis abweichend von Satz 
4 als elektronisches Dokument (§ 130a) zu übermitteln. 

 

§ 182 Zustellungsurkunde 

(1) Zum Nachweis der Zustellung nach den §§ 171, 177 bis 181 ist eine Urkunde auf dem hierfür vorgesehenen Formular 
anzufertigen. Für diese Zustellungsurkunde gilt § 418. 

(2) Die Zustellungsurkunde muss enthalten: 

1. die Bezeichnung der Person, der zugestellt werden soll, 

2. die Bezeichnung der Person, an die der Brief oder das Schriftstück übergeben wurde, 

3. im Falle des § 171 die Angabe, dass die Vollmachtsurkunde vorgelegen hat, 

4. im Falle der §§ 178, 180 die Angabe des Grundes, der diese Zustellung rechtfertigt und wenn nach § 181 verfahren 
wurde, die Bemerkung, wie die schriftliche Mitteilung abgegeben wurde, 

5. im Falle des § 179 die Erwähnung, wer die Annahme verweigert hat und dass der Brief am Ort der Zustellung 
zurückgelassen oder an den Absender zurückgesandt wurde, 

6. die Bemerkung, dass der Tag der Zustellung auf dem Umschlag, der das zuzustellende Schriftstück enthält, vermerkt ist, 

7. den Ort, das Datum und auf Anordnung der Geschäftsstelle auch die Uhrzeit der Zustellung, 

8. Name, Vorname und Unterschrift des Zustellers sowie die Angabe des beauftragten Unternehmens oder der ersuchten 
Behörde. 
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(3) Die Zustellungsurkunde ist der Geschäftsstelle in Urschrift oder als elektronisches Dokument unverzüglich 
zurückzuleiten. 

 

§ 186 Bewilligung und Ausführung der öffentlichen Zustellung 

(1) Über die Bewilligung der öffentlichen Zustellung entscheidet das Prozessgericht. Die Entscheidung kann ohne mündliche 
Verhandlung ergehen. 

(2) Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Aushang einer Benachrichtigung an der Gerichtstafel oder durch Einstellung in ein 
elektronisches Informationssystem, das im Gericht öffentlich zugänglich ist. Die Benachrichtigung kann zusätzlich in 
einem von dem Gericht für Bekanntmachungen bestimmten elektronischen Informations- und Kommunikations-
system veröffentlicht werden. Die Benachrichtigung muss erkennen lassen 

1. die Person, für die zugestellt wird, 

2. den Namen und die letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten, 

3. das Datum, das Aktenzeichen des Schriftstücks und die Bezeichnung des Prozessgegenstandes sowie 

4. die Stelle, wo das Schriftstück eingesehen werden kann. 

Die Benachrichtigung muss den Hinweis enthalten, dass ein Schriftstück öffentlich zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt 
werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Bei der Zustellung einer Ladung muss die 
Benachrichtigung den Hinweis enthalten, dass das Schriftstück eine Ladung zu einem Termin enthält, dessen Versäumung 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

(3) In den Akten ist zu vermerken, wann die Benachrichtigung ausgehängt und wann sie abgenommen wurde. 

 

§ 253 Klageschrift 

(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift). 

(2) Die Klageschrift muss enthalten: 

1. die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts; 

2. die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag. 

(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten: 

1. die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen 
Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen; 

2. die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der 
Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht; 

3. eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen. 

(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden. 

(5) Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht 
schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften einzureichen. Einer 
Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird. 

 

§ 298 Aktenausdruck 

(1) Werden die Akten in Papierform geführt, ist von einem elektronischen Dokument ein Ausdruck für die Akten zu 
fertigen. Kann dies bei Anlagen zu vorbereitenden Schriftsätzen nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfolgen, so 
kann ein Ausdruck unterbleiben. Die Daten sind in diesem Fall dauerhaft zu speichern; der Speicherort ist aktenkundig zu 
machen. 

(2) Wird das elektronische Dokument auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht, so ist dies aktenkundig zu 
machen. 

(3) Ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und nicht auf einem 
sicheren Übermittlungsweg eingereicht, muss der Ausdruck einen Vermerk darüber enthalten, 

1. welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Dokumentes ausweist, 

2. wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 

3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist. 

(4) Ein eingereichtes elektronisches Dokument kann nach Ablauf von sechs Monaten gelöscht werden. 

 

§ 298a Elektronische Akte; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an elektronische Akten geführt werden sowie die hierfür 
geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektroni-
schen Akten. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. Die Zulassung der elektronischen Akte kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden; wird 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, kann in der Rechtsverordnung bestimmt werden, dass durch Verwaltungsvor-
schrift, die öffentlich bekanntzumachen ist, geregelt wird, in welchen Verfahren die Akten elektronisch zu führen sind. 

(1a) Die Prozessakten werden ab dem 1. Januar 2026 elektronisch geführt. Die Bundesregierung und die Landesregierun-
gen bestimmen jeweils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung die organisatorischen und dem Stand der Technik entspre-
chenden technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen Akten ein-



   

Strafanzeige gegen den Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring wegen Urkundenunterdrückung – Seite 11 von 14 

schließlich der einzuhaltenden Anforderungen der Barrierefreiheit. Die Bundesregierung und die Landesregierungen können 
jeweils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Akten, die in Papierform angelegt wurden, in Papier-
form weitergeführt werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigungen nach den Sätzen 2 und 3 durch Rechtsver-
ordnung auf die für die Zivilgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden übertragen. Die Rechtsverordnungen der 
Bundesregierung bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

(2) Werden die Prozessakten elektronisch geführt, sind in Papierform vorliegende Schriftstücke und sonstige Unterlagen 
nach dem Stand der Technik zur Ersetzung der Urschrift in ein elektronisches Dokument zu übertragen. Es ist 
sicherzustellen, dass das elektronische Dokument mit den vorliegenden Schriftstücken und sonstigen Unterlagen bildlich 
und inhaltlich übereinstimmt. Das elektronische Dokument ist mit einem Übertragungsnachweis zu versehen, der das bei 
der Übertragung angewandte Verfahren und die bildliche und inhaltliche Übereinstimmung dokumentiert. Wird ein von den 
verantwortenden Personen handschriftlich unterzeichnetes gerichtliches Schriftstück übertragen, ist der Übertragungs-
nachweis mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu versehen. Die in 
Papierform vorliegenden Schriftstücke und sonstigen Unterlagen können sechs Monate nach der Übertragung vernichtet 
werden, sofern sie nicht rückgabepflichtig sind. 

 

§ 299 Akteneinsicht; Abschriften 

(1) Die Parteien können die Prozessakten einsehen und sich aus ihnen durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge 
und Abschriften erteilen lassen. 

(2) Dritten Personen kann der Vorstand des Gerichts ohne Einwilligung der Parteien die Einsicht der Akten nur gestatten, 
wenn ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. 

(3) Werden die Prozessakten elektronisch geführt, gewährt die Geschäftsstelle Akteneinsicht durch Bereitstellung des 
Inhalts der Akten zum Abruf. Auf besonderen Antrag wird Akteneinsicht durch Einsichtnahme in die Akten in Diensträumen 
gewährt. Ein Aktenausdruck oder ein Datenträger mit dem Inhalt der Akte wird auf besonders zu begründenden Antrag nur 
übermittelt, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse darlegt. Stehen der Akteneinsicht in der nach Satz 1 
vorgesehenen Form wichtige Gründe entgegen, kann die Akteneinsicht in der nach den Sätzen 2 und 3 vorgesehenen Form 
auch ohne Antrag gewährt werden. Eine Entscheidung über einen Antrag nach Satz 3 ist nicht anfechtbar. 

(4) Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfügungen, die zu ihrer Vorbereitung gelieferten Arbeiten sowie die 
Dokumente, die Abstimmungen betreffen, werden weder vorgelegt noch abschriftlich mitgeteilt. 

 

§ 313b Versäumnis-, Anerkenntnis- und Verzichtsurteil 

(1) Wird durch Versäumnisurteil, Anerkenntnisurteil oder Verzichtsurteil erkannt, so bedarf es nicht des Tatbestandes und der 
Entscheidungsgründe. Das Urteil ist als Versäumnis-, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil zu bezeichnen. 

(2) Das Urteil kann in abgekürzter Form nach Absatz 1 auf die bei den Akten befindliche Urschrift oder Abschrift der Klage 
oder auf ein damit zu verbindendes Blatt gesetzt werden. Die Namen der Richter braucht das Urteil nicht zu enthalten. Die 
Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Prozessbevollmächtigten sind in das Urteil nur aufzunehmen, 
soweit von den Angaben der Klageschrift abgewichen wird. Wird nach dem Antrag des Klägers erkannt, so kann in der 
Urteilsformel auf die Klageschrift Bezug genommen werden. Wird das Urteil auf ein Blatt gesetzt, das mit der Klageschrift 
verbunden wird, so soll die Verbindungsstelle mit dem Gerichtssiegel versehen oder die Verbindung mit Schnur und Siegel 
bewirkt werden. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn zu erwarten ist, dass das Versäumnisurteil oder das Anerkenntnisurteil im Ausland 
geltend gemacht werden soll. 

(4) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn die Prozessakten elektronisch geführt werden. 

 

§ 315 Unterschrift der Richter 

(1) Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Ist ein Richter verhindert, 
seine Unterschrift beizufügen, so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem Vorsitzenden und bei dessen 
Verhinderung von dem ältesten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. 

(2) Ein Urteil, das in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, verkündet wird, ist vor Ablauf von drei 
Wochen, vom Tage der Verkündung an gerechnet, vollständig abgefasst der Geschäftsstelle zu übermitteln. Kann dies 
ausnahmsweise nicht geschehen, so ist innerhalb dieser Frist das von den Richtern unterschriebene Urteil ohne Tatbestand 
und Entscheidungsgründe der Geschäftsstelle zu übermitteln. In diesem Fall sind Tatbestand und Entscheidungsgründe 
alsbald nachträglich anzufertigen, von den Richtern besonders zu unterschreiben und der Geschäftsstelle zu übermitteln. 

(3) Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hat auf dem Urteil den Tag der Verkündung oder der Zustellung nach § 310 Abs. 
3 zu vermerken und diesen Vermerk zu unterschreiben. Werden die Prozessakten elektronisch geführt, hat der 
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle den Vermerk in einem gesonderten Dokument festzuhalten. Das Dokument ist mit dem 
Urteil untrennbar zu verbinden. 

 

§ 317 Urteilszustellung und -ausfertigung 

(1) Die Urteile werden den Parteien, verkündete Versäumnisurteile nur der unterliegenden Partei in Abschrift zugestellt. Eine 
Zustellung nach § 310 Abs. 3 genügt. Auf übereinstimmenden Antrag der Parteien kann der Vorsitzende die Zustellung 
verkündeter Urteile bis zum Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung hinausschieben. 

(2) Ausfertigungen werden nur auf Antrag und nur in Papierform erteilt. Solange das Urteil nicht verkündet und nicht 
unterschrieben ist, dürfen von ihm Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften nicht erteilt werden. Die von einer Partei 
beantragte Ausfertigung eines Urteils erfolgt ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe; dies gilt nicht, wenn die Partei eine 
vollständige Ausfertigung beantragt. 
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(3) Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften eines als elektronisches Dokument (§ 130b) vorliegenden Urteils können 
von einem Urteilsausdruck mit einem Vermerk gemäß § 298 Absatz 3 erteilt werden. 

(4) Die Ausfertigung und Auszüge der Urteile sind von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit 
dem Gerichtssiegel zu versehen. 

(5) Ist das Urteil nach § 313b Abs. 2 in abgekürzter Form hergestellt, so erfolgt die Ausfertigung in gleicher Weise unter Be-
nutzung einer beglaubigten Abschrift der Klageschrift oder in der Weise, dass das Urteil durch Aufnahme der in § 313 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 bezeichneten Angaben vervollständigt wird. Die Abschrift der Klageschrift kann durch den Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder durch den Rechtsanwalt des Klägers beglaubigt werden. 

 

§ 319 Berichtigung des Urteils 

(1) Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die in dem Urteil vorkommen, sind jederzeit von 
dem Gericht auch von Amts wegen zu berichtigen. 

(2) Der Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urteil und den Ausfertigungen vermerkt. Erfolgt der 
Berichtigungsbeschluss in der Form des § 130b, ist er in einem gesonderten elektronischen Dokument festzuhalten. Das 
Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

(3) Gegen den Beschluss, durch den der Antrag auf Berichtigung zurückgewiesen wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den 
Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, findet sofortige Beschwerde statt. 

 

§ 320 Berichtigung des Tatbestandes 

(1) Enthält der Tatbestand des Urteils Unrichtigkeiten, die nicht unter die Vorschriften des vorstehenden Paragraphen fallen, 
Auslassungen, Dunkelheiten oder Widersprüche, so kann die Berichtigung binnen einer zweiwöchigen Frist durch Ein-
reichung eines Schriftsatzes beantragt werden. 

(2) Die Frist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils. Der Antrag kann schon vor dem Beginn 
der Frist gestellt werden. Die Berichtigung des Tatbestandes ist ausgeschlossen, wenn sie nicht binnen drei Monaten seit der 
Verkündung des Urteils beantragt wird. 

(3) Das Gericht entscheidet ohne Beweisaufnahme. Bei der Entscheidung wirken nur diejenigen Richter mit, die bei dem 
Urteil mitgewirkt haben. Ist ein Richter verhindert, so gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden und bei dessen 
Verhinderung die Stimme des ältesten Richters den Ausschlag. Eine Anfechtung des Beschlusses findet nicht statt. Der 
Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urteil und den Ausfertigungen vermerkt. Erfolgt der Berichtigungs-
beschluss in der Form des § 130b, ist er in einem gesonderten elektronischen Dokument festzuhalten. Das Dokument ist 
mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

(4) Die Berichtigung des Tatbestandes hat eine Änderung des übrigen Teils des Urteils nicht zur Folge. 

 

§ 340a Zustellung der Einspruchsschrift 

Die Einspruchsschrift ist der Gegenpartei zuzustellen. Dabei ist mitzuteilen, wann das Versäumnisurteil zugestellt und 
Einspruch eingelegt worden ist. Die erforderliche Zahl von Abschriften soll die Partei mit der Einspruchsschrift einreichen. 
Dies gilt nicht, wenn die Einspruchsschrift als elektronisches Dokument übermittelt wird. 

 

§ 371 Beweis durch Augenschein 

(1) Der Beweis durch Augenschein wird durch Bezeichnung des Gegenstandes des Augenscheins und durch die Angabe der 
zu beweisenden Tatsachen angetreten. Ist ein elektronisches Dokument Gegenstand des Beweises, wird der Beweis 
durch Vorlegung oder Übermittlung der Datei angetreten. 

(2) Befindet sich der Gegenstand nach der Behauptung des Beweisführers nicht in seinem Besitz, so wird der Beweis 
außerdem durch den Antrag angetreten, zur Herbeischaffung des Gegenstandes eine Frist zu setzen oder eine Anordnung 
nach § 144 zu erlassen. Die §§ 422 bis 432 gelten entsprechend. 

(3) Vereitelt eine Partei die ihr zumutbare Einnahme des Augenscheins, so können die Behauptungen des Gegners über die 
Beschaffenheit des Gegenstandes als bewiesen angesehen werden. 

 

§ 371a Beweiskraft elektronischer Dokumente 

(1) Auf private elektronische Dokumente, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind, finden die 
Vorschriften über die Beweiskraft privater Urkunden entsprechende Anwendung. Der Anschein der Echtheit einer in 
elektronischer Form vorliegenden Erklärung, der sich auf Grund der Prüfung der qualifizierten elektronischen Signatur 
nach Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73) ergibt, kann nur durch Tatsachen erschüttert 
werden, die ernstliche Zweifel daran begründen, dass die Erklärung von der verantwortenden Person abgegeben worden ist. 

(2) Hat sich eine natürliche Person bei einem ihr allein zugeordneten De-Mail-Konto sicher angemeldet (§ 4 Absatz 1 Satz 2 
des De-Mail-Gesetzes), so kann für eine von diesem De-Mail-Konto versandte elektronische Nachricht der Anschein der 
Echtheit, der sich aus der Überprüfung der Absenderbestätigung gemäß § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes ergibt, nur 
durch Tatsachen erschüttert werden, die ernstliche Zweifel daran begründen, dass die Nachricht von dieser Person mit 
diesem Inhalt versandt wurde. 

(3) Auf elektronische Dokumente, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder 
von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschrie-
benen Form erstellt worden sind (öffentliche elektronische Dokumente), finden die Vorschriften über die Beweiskraft öf-
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fentlicher Urkunden entsprechende Anwendung. Ist das Dokument von der erstellenden öffentlichen Behörde oder von der 
mit öffentlichem Glauben versehenen Person mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen, gilt § 437 entspre-
chend. Das Gleiche gilt, wenn das Dokument im Auftrag der erstellenden öffentlichen Behörde oder der mit öffentlichem 
Glauben versehenen Person durch einen akkreditierten Diensteanbieter mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur 
gemäß § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes versehen ist und die Absenderbestätigung die erstellende öffentliche Behörde 
oder die mit öffentlichem Glauben versehene Person als Nutzer des De-Mail-Kontos ausweist. 

 

§ 371b Beweiskraft gescannter öffentlicher Urkunden 

Wird eine öffentliche Urkunde nach dem Stand der Technik von einer öffentlichen Behörde oder von einer mit öffentlichem 
Glauben versehenen Person in ein elektronisches Dokument übertragen und liegt die Bestätigung vor, dass das 
elektronische Dokument mit der Urschrift bildlich und inhaltlich übereinstimmt, finden auf das elektronische Dokument 
die Vorschriften über die Beweiskraft öffentlicher Urkunden entsprechende Anwendung. Sind das Dokument und die 
Bestätigung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen, gilt § 437 entsprechend. 

 

§ 416a Beweiskraft des Ausdrucks eines öffentlichen elektronischen Dokuments 

Der mit einem Beglaubigungsvermerk versehene Ausdruck eines öffentlichen elektronischen Dokuments gemäß § 371a 
Absatz 3, den eine öffentliche Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder eine mit öffentlichem Glauben 
versehene Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form erstellt hat, sowie der 
Ausdruck eines gerichtlichen elektronischen Dokuments, der einen Vermerk des zuständigen Gerichts gemäß § 298 
Absatz 3 enthält, stehen einer öffentlichen Urkunde in beglaubigter Abschrift gleich. 

 

§ 609 Klageregister; Verordnungsermächtigung 

(1) Klageregister ist das Register für Musterfeststellungsklagen. Es wird vom Bundesamt für Justiz geführt und kann 
elektronisch betrieben werden. 

(2) Bekanntmachungen und Eintragungen nach den §§ 607 und 608 sind unverzüglich vorzunehmen. Die im Klageregister zu 
einer Musterfeststellungsklage erfassten Angaben sind bis zum Schluss des dritten Jahres nach rechtskräftigem Abschluss 
des Verfahrens aufzubewahren. 

(3) Öffentliche Bekanntmachungen können von jedermann unentgeltlich im Klageregister eingesehen werden. 

(4) Nach § 608 angemeldete Verbraucher können vom Bundesamt für Justiz Auskunft über die zu ihrer Anmeldung im 
Klageregister erfassten Angaben verlangen. Nach rechtskräftigem Abschluss des Musterfeststellungsverfahrens hat das 
Bundesamt für Justiz einem angemeldeten Verbraucher auf dessen Verlangen einen schriftlichen Auszug über die Angaben zu 
überlassen, die im Klageregister zu ihm und seiner Anmeldung erfasst sind. 

(5) Das Bundesamt für Justiz hat dem Gericht der Musterfeststellungsklage auf dessen Anforderung einen Auszug aller im 
Klageregister zu der Musterfeststellungsklage erfassten Angaben über die Personen zu übersenden, die bis zum Ablauf des in 
§ 606 Absatz 3 Nummer 3 genannten Tages zur Eintragung in das Klageregister angemeldet sind. Das Gericht übermittelt 
den Parteien formlos eine Abschrift des Auszugs. 

(6) Das Bundesamt für Justiz hat den Parteien auf deren Anforderung einen schriftlichen Auszug aller im Klageregister zu der 
Musterfeststellungsklage erfassten Angaben über die Personen zu überlassen, die sich bis zu dem in § 608 Absatz 1 
genannten Tag zur Eintragung in das Klageregister angemeldet haben. 

(7) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates die näheren Bestimmungen über Inhalt, Aufbau und Führung des Klageregisters, die Einreichung, 
Eintragung, Änderung und Vernichtung der im Klageregister erfassten Angaben, die Erteilung von Auszügen aus dem 
Klageregister sowie die Datensicherheit und Barrierefreiheit zu treffen. 

 

§ 689 Zuständigkeit; maschinelle Bearbeitung 

(1) Das Mahnverfahren wird von den Amtsgerichten durchgeführt. Eine maschinelle Bearbeitung ist zulässig. Bei dieser 
Bearbeitung sollen Eingänge spätestens an dem Arbeitstag erledigt sein, der dem Tag des Eingangs folgt. Die Akten können 
elektronisch geführt werden (§ 298a). 

(2) Ausschließlich zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der Antragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Hat der 
Antragsteller im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist das Amtsgericht Wedding in Berlin ausschließlich zuständig. 
Sätze 1 und 2 gelten auch, soweit in anderen Vorschriften eine andere ausschließliche Zuständigkeit bestimmt ist. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung Mahnverfahren einem Amtsgericht für die Bezirke 
mehrerer Amtsgerichte zuzuweisen, wenn dies ihrer schnelleren und rationelleren Erledigung dient. Die Zuweisung kann auf 
Mahnverfahren beschränkt werden, die maschinell bearbeitet werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Mehrere Länder können die Zuständigkeit eines 
Amtsgerichts über die Landesgrenzen hinaus vereinbaren. 
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Seite 1701 der 3. Email des Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring vom 11.12.2019 
 

24187MyDCRHBY7CqV9e0DSmhkKBRENa3hL9EeE9lDbgvztbDigWG1hiqIg+ttOK/H7pggzsSDP/8 
N92gg0qPj1d5kLDFYr7S0QsN0vyqhAQdK9U0gnd3ahBsINvp0nCdqCddEMKs7Kj/pEcSvrFZFaSf 
W5oVBlqgqGTHBb8KwQJ4Uy1UFtM7Ewx+lWgzGCDGgw7fEhummV8GwRnmFfCpkndYjHQTRFHIo7Cf 
6XmSWGam6w/YdEbvTMGIjBvqguthVdA05r04evt4Ta/rO1VUCme0FTiLhBKE0PQRHGqvu8K7pQ0z 
zum7V09LY3Z2ZI+q/aMiDlEgUm99xkbu/dfkY5nYW9uNX7hwtkIDcmgZoS3xBoenfcIFLzEQrSCm 
RJpULa2bQLFY38tUs5KLwwm7emdixi1Wv/cKKSuRkE+0Q3UMQv1r6cN8gvDm3Y1RCSNNr6v4OqbU 
JoVbI+3CKwCMF9fdqvGlBB/aa/8mOnoQ01WL0DLN6Xpf9e6CCD6ftKvENBggVoT6I6GsNNDYOO+6 
IqEed1VJfvrfiDQiV7CdiN0izVT/yUkdo6DCDUIJp4UMHGvig7kJsFIpvrwlp+wbfEmxUBgGCGR2 
THt2l16RbpMIHaZ2apBweq267HKVUNQocNDaph4SILkcCCtsj4TVsIm8lIIEGgcRFYOwRx/fVbvC 
emHFRIN1MQaptp6EhBQhsN7aiI1OziDNE7c63YoNMvYuKwTKwFVErxQqSkGI9gogyMeSTLojwQZd 
e4ZboRBhPDCDqpr1ktDEyGwi6DFypBmXpHc2LNJbCYWgZCw7hJXDhkMxV0Q0NgFBEDyPhFDoIiPw 
g71CiTRCd8YRI7Tt/bKwFO8YP0gQiKSYf/YJmSmDU3ToiY5AinXHDCKXTIVRHyOEZ+pJN/dqlnai 
NE3vJkX91vKoGiInstUFQjpfIGBwuMmQPYIMIi7j9ODKd/w22/adBAg2Hkg0NwRdJPhVr2GLKch7 
952az2FttSFgIErGE0G6EEivYp6e/fxb7uEQvhqshlt1i0zI0z2IwgwybFAIQ4NNegQNCkm/6QMY 
btJCQiXJaI6D/EgxsrWCEMTPEGEgithhurqGqwg9oVqiD9RJP4uRsqdyCCCIQR3Zw0pKIt02odir 
JSChg2mmvkwDwncEQXkUEPvL1CrWGodkh0w0oqhmQ0DrQWmi3Bz2gQTd9KOLL5dNu0d8ZceHXFFq 
lkV6iTEXZ/JeYFZ2NERwc9ggR3gYXBJ2oiGHEWm2isg5dkdf3QZ25iMIQmEIvBJJN9qg7uDJcVsd 
xbZGDtNB0RLYTOGnJWWPVwgl9NrHcRO/PbuI3BA0g8JpOG8MMrYYMjUjwRvCQyMdYaHkIQt0HXQa 
+yBceyHJSFkONjUTWzsLBQolSiZ7yGxwpbAH6WE7NsLCw0diaNozQNSC6kFVKJW3ZCgcEyShCsAj 
BWNL4b2gYQP8REWU7beqLeYPxIULYTEF/uycWNEJbfxDIYCiHkakCNilzskCmmEQ0AigwQODfleA 
hcJ9OHBFDph64bZBccra2fZIhiyqhAQbMjcNNroYequXBzYrEFSaqdpAXbBjEdBqL6Ix8jySVcJY 
JWrjBB7wmyDfZqQRVB4QaDB2U5Rzj4Twg4ndPpQf91UPWHbmVI7KCahoi1bERl3WW+nXtQzCCl1+ 
0Idjc7sVUzsaBcy8aI3oE3u6W3hx4aQiJGSQ9FyF4ThyFBiRNpGDpSx7v3tJPpkLFN5zMK4Z/OJX 
dCybKXpHYIK5LAznayGanwWG/3vt8G0IiSbquI8HahA/Bw5KAXI8dhoLZ361Vv6K3Cu/6zIaDQb7 
4iSdE2LQwHpySjdEEHQoHUm5TnHhbrtXIKj8GiShxfph74a5X4zCGoIExZTlbWJUwwKBCdkBVSEQ 
2TQW/3wTQYp+trWOghBhIcRtNzvQMSM5F2YtlbD+tKqqE70r2R2QjreEDhXoNsLQaVsLC+mRKoTT 
QdxsMjhZiIwZIc3JUyNiVJQGQoOR0fVqGQXMgnqnKmGfb1bJw6w4cHu+HiMIUQjspAXO8jhwpN2h 
EOpK2DIMEhDYCoWsEQYU9h+IVKiWFj43qnqWqUKCNBUxEJb52LowJUt5WQwQoFxWgRBBwQWHph4K 
0qcMIQ63MgQXhOp2I62nO0gF1abBwgVoKENRFBkM4Lk7dKHwYL6Se8NP9gkoV5NCkJJShaDIMEoQ 
NP6q7KoCKoY2tAvdEbtP8mQ6+GDWw05B5GqH+tRGQq2wlBKl0FJ3K2DTfnY7YL8W2DI8oZBeUE9m 
WvfkFyQGFoE29U9N32wwZjSsIqkXcgRIrEUSQGAwjsO0qg1UMgQOTBBUJV19sNvC421hCRFogxIW 
CKWHErZl0CdqChusgoFwxDqkrhQvd8U8GuiGxYDDtlVCoRIUtHXHYM7kNhUoIE6l8wgTLowvzsMH 
Ya7d6YMhnkYK5OQsCEH7tYhw1S2IiIsOuGW74QU7Eg7sUpMwwLNvqZBQMJ1CeEwg2Qp0jwQjrCT9 
OHetNpKjuA4gtw7ad1OxxskPHEXb3rVPCKqBcEyOtZLYOVxINm0DJWSHJDwaF6d2dwX7QbFDiylt 
R8FCCRkBGQ9EFyUnBN4aEWmxEME7iJClbyv0aBW87sSENJiwVHdQMBC5ESwnDZSxXaF2wiFNoMik 
GKEXUIGOiOzDscJaa+G+ilG2QR2EDirFBOElg9ncw0dkf1w+5UgXKlrIqEEHthBMm6KetbvYIgRI 
XhiSU994krDMJSBfkP+5kK2ZJbMxs0ArJsFg1iNXwwpkSDDIZwXXhQvxcnGCZvdQRDGwpr+S0DDo 
gvJKklDF9ZBQXTtSFpXqTfTg6UJyd/+5DYCkKu6D/4QkKVvjDCS32mKhOkSiDIN3RBQnXp05Mglx 
9yIcn6oKSUHS/LgZapboFIsNKrESVgxrsEtkfKWjE2dmpQ8YcFiSzNh0gwl29S4daCBu9tNtNSlC 
txDL5Uw5HRHz2YzCYYd2g9NCSDof+76wg/umw4hHY7DRUwYiIiOhdIGVoSHiLhp/76+Hq0ibjsJ9 
WIMG2EipEam9C0+yGNrWkq9FqWm//oIHI8LdhuobMOQYKp2XGRwQggKEDGC8lpNiSUZRvVfsL/3q 
TZTAuR1SW9WLBkrZzMCobFiLhM2dBDQOwsP9r+nhUL3enyCMj5HyPHfguI0FrC323HvCtPh6DDjC 
1bQdm3MIIRFmI74IGqkFDoU7CZFzI3wbfiMa7UIV/Yi1GGuilDEyVER1eVQNlhOTdxVBYezCWpHB 
b6r87I7ZFcw4QlTDQdkoklHBYNNQyhw2TcKug0LBTsFBiEIZHCvzIbzcYK3HERRAxtT+DawwSxBl 
Dhg1BYK4jDM62EP6ERIQr7vTt04JA0LYjZmqlQ2QZl2Xi7L0IGc2WrVqtlUDkFRHRhGazIXZxF04 
RT/qEDIPcXjQbQiIkVlHBoQmyskhESPdzsVFJICh9nH/ixBMLldQskm++wyOMlGR4zCE6OxAYyZj 
ER/DClhRRsnMljxtAyOz2R07mSqCX6EdoHg2m+wRVDDSJBlOdulmQuZgKZUy0sraiIh9ST9/r6De 
p3GDBFSQJihHMhoMpwqldURmZ875HJbXU9lOXGoQhEI8kmeCf5SkmSUJFVsacauhocREWU6GCgjQ 
Yk5bEZVTRIcGLCOCvDJjmHJ+hyvgXqiyYnIWQiGFW7ndERM1IWGXCU7NS0LjSBv45KwQmiI8KTum 
CIoGyNOkHSYekG9B1s4cYMrIdBB0yFpI7cPZViJWqd0m9NcQ5ZVXI6KWBCaf4Ig7yZAwyELulpbv 
dhNPcm5IBiMvE6ChQTKwjaLz+hlaDYHBBSLBMl8ij6/yVkx2qoim6kzsbDLCyJbhkFAuR8u7xcIJ 
iEIyMMnfYTa/SprV6Jsqi4VSOcEGHIx3Ggww0iShKKoGxhU0Ol/3XaXpBsJUR2agtBNJbF2oJwgg 
TCOx4GhtdqqXW67QJneGljpB0pO2GQLj4zECbCCILrAVi9Y7W0lwu6B4RCpSdYcK8RiDhjITZqQw 
lEG6mVKBhbH+642G4Khe/4d4gpBAynq19LDVWH+gXqslRhgwQMioajQLDCF6UqwzpIivqeFv/vuy 
GNpbqq1DvRC2KhSbv6cl0/7sizBIJwYPbHjdha6p/8IjKQa9ZBQLiNBwZAgFNsdBkaMs38tgC240 
uvv4dwa9Un7l8i+nJYVMvY53O4IjodtwQIL9yaCfIg5xzOokMFLwudiyLrwzDi0PGhERO1LmQqP6 
YTX2QsFHoRHsOKdCy6vEH6oyM0g4RBGqCoNUwgZbI7uwgo0QLhTvKzkeI4p2Jg7qDhxFDpu1BCK6 
X5WkR4vlxA9CIcJyLO7RlNEcM5762MLdauhEQYIjp4IPaEhRz7Miridl2hoNI2WTgw4eV4QsNDOn 
JDhNiIwQatEbhxhCjsLRcMqOEgZUhmBcKyOeJLcNtWIhyHiLdTQ1O1gCEL4SaoP0+VxxDcXwQZHR 
Rkf6aiRNkhHKulu52phnuQMD6VVpb0EIhxESIbmQobIWYT0Eu52ChoQRMtgtEUfCX9iu0d+iOrIk 
wgwgZShl/q3oliRBfaUhHYVwr/lqlfsgXHhgghYOEzALhBkkDCruJFwUGDQKSII5LVLSko/XcMKh 
KUKEH6aagrftoGiFk9o7Sndf52qq31YNCIIQZ2JBoST0ypAYd/+E0VgQIM+Wu/3hxWV6iBMakSw5 
J6Itg0ul2rEQRBckcNj/xxnRblkUwQwO0kSQ0pJ2kDbWvsKQXX+oJ6Wl2r7IGEi9pdLeE7V6Rl0R 
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